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3 0 3 . Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966
über die Genehmigung des Bundesrechnungs-

abschlusses für 1965

Der Nationalrat hat beschlossen:

Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat vor-
gelegten Bundesrechnungsabschluß der Republik
Österreich für das Jahr 1965 wird die Genehmi-
gung erteilt.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 0 4 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, womit Bestimmungen über die Befug-
nisse des Bundespräsidenten in Personal-
angelegenheiten der Österreichischen Bun-
desbahnen getroffen werden (Bundesbahn-

funktionäre-Bestellungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Betrauung einer Person mit einer der
folgenden Funktionen bedarf der Genehmigung
durch den Bundespräsidenten:

1. Leitung der gemäß § 51 Abs. 1 des Be-
hörden-Überleitungsgesetzes, Staatsgesetzblatt
Nr. 94/1945, dem Bundesministerium für Ver-

kehr und verstaatlichte Unternehmungen ein-
gegliederten Generaldirektion der Österreichi-
schen Bundesbahnen (Generaldirektor der Öster-
reichischen Bundesbahnen),

2. eine dem Generaldirektor der Österreichi-
schen Bundesbahnen unmittelbar untergeordnete
Funktion (Stellvertreter des Generaldirektors,
Direktoren, Leiter der Dienste, Präsidenten der
Bundesbahndirektionen).

§ 2. Eine genehmigungsbedürftige Betrauung
im Sinne dieses Bundesgesetzes liegt nicht vor,
wenn bei Verhinderung des Inhabers einer der
im § 1 genannten Funktionen oder bei dessen
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis die nach
der Organisation der Dienststelle für diesen Fall
vorausbestimmte Person vertretungsweise oder
übergangsweise diese Funktion bis zu einer
Höchstdauer von sechs Monaten versieht.

§ 3. Die Anträge der Bundesregierung an den
Bundespräsidenten (Artikel 67 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes) auf Erteilung der Genehmigung
gemäß § 1 sind vom Bundesminister für Verkehr
und verstaatlichte Unternehmungen im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzler vorzuschlagen.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Toničić Kotzina
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3 0 5 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem das Preisregelungsgesetz 1957
neuerlich geändert wird (Preisregelungs-

gesetznovelle 1966)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Preisregelungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 151,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 103/
1962, BGBl. Nr. 77/1963 und BGBl. Nr. 325/
1965, wird geändert wie folgt:

1. (Verfassungsbestimmung) § 1 hat zu lauten:

„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung
und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im
Preisregelungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 151, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 103/1962
und BGBl. Nr. 77/1963 und des vorliegenden
Bundesgesetzes, enthalten sind, sowie die Voll-
ziehung dieser Vorschriften sind für die Zeit vom
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis
31. Dezember 1968 auch in den Belangen Bun-
dessache, hinsichtlich derer vom 1. Jänner 1956
an die bis dahin bestandenen verfassungsgesetz-
lichen Grundlagen (Artikel 10 Abs. 1 Z. 15 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929) nicht mehr gegeben sind."

2. In § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 7, § 3 b Abs. 2, 3,
5 und 8 hat es an Stelle von „Kundmachung"
jeweils zu lauten: „Verordnung".

3. § 2 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Als vornehmlich berührte Bundesmini-
sterien im Sinne dieses Bundesgesetzes sind — un-
beschadet des § 5 a — anzusehen:

a) für die im Abschnitt I Z. 1 bis 4 der An-
lage zu diesem Bundesgesetz angeführten
Sachgüter das Bundesministerium für Han-
del, Gewerbe und Industrie;

b) für die im Abschnitt I Z. 5 der Anlage
zu diesem Bundesgesetz angeführten Sach-
güter das Bundesministerium für soziale
Verwaltung und das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie;

c) für die im Abschnitt I Z. 6 der Anlage
zu diesem Bundesgesetz angeführten Sach-
güter, soweit es sich um die Bestimmung
gewerblicher und industrieller Produzen-
tenpreise sowie von Handelspreisen han-
delt, das Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie;

d) für Lieferungen elektrischer Energie und
damit im Zusammenhang stehende Neben-
leistungen (Abschnitt I Z. 7 der Anlage zu
diesem Bundesgesetz) das Bundesministe-
rium für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen ;

e) für Energielieferungen anderer Art und
damit im Zusammenhang stehende Neben-
leistungen (Abschnitt I Z. 7 der Anlage
zu diesem Bundesgesetz) das Bundesministe-
rium für Handel, Gewerbe und Industrie;

f) für die Leistungen (Lohnarbeiten) der
Butter- und Käseschmelzwerke, der Käse-
reien, der Molkereien und der Müller (Ab-
schnitt II der Anlage zu diesem Bundes-
gesetz) das Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie und das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft;

g) für die Leistungen (Lohnarbeiten) der
Bäcker, der Fleischhauer und der Selcher
und der fleischverarbeitenden Betriebe (Ab-
schnitt II der Anlage zu diesem Bundes-
gesetz) das Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie;

h) für Sachgüter und Leistungen, deren Preis
beziehungsweise Entgelt aus Finanzmitteln
des Bundes gestützt oder für die zweckge-
bundene Abgaben des Bundes eingehoben
werden, das Bundesministerium für
Finanzen.

4. Der bisherige § 2 Abs. 3 erhält die Bezeich-
nung § 2 Abs. 4 und hat zu lauten:

„(4) Die Preise der Sachgüter, für die durch
Anordnung Lenkungs- oder Bewirtschaftungs-
maßnahmen gemäß den jeweils geltenden Vor-
schriften getroffen werden, können für die Dauer
dieser Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnah-
men vom Bundesministerium für Inneres im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium, das die
Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen ge-
troffen hat, und, soweit es sich um die Festsetzung
gewerblicher und industrieller Produzentenpreise
sowie von Handelspreisen handelt, auch im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie nach den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes geregelt wer-
den. Diese Befristung der Preisregelung gilt nicht
für Sachgüter, die bereits in der Anlage dieses
Bundesgesetzes angeführt sind."

5. Im § 3 Abs. 5 hat es an Stelle von „Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau" be-
ziehungsweise „Bundesministerium für Verkehr
und Elektrizitätswirtschaft" zu lauten: „Bundes-
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie"
beziehungsweise- „Bundesministerium für Ver-
kehr und verstaatlichte Unternehmungen".

6. § 3 b Abs. 6 hat zu entfallen.

7. Die bisherigen Abs. 7 und 8 des § 3 b er-
halten die Bezeichnung Abs. 6 und 7.
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8. § 4 hat zu lauten:

„§ 4. (1) Das Bundesministerium für Inneres
kann im Einvernehmen mit den in ihrem Wir-
kungsbereiche vornehmlich berührten Bundes-
ministerien die Landeshauptmänner durch Ver-
ordnung oder für den Einzelfall durch Bescheid
beauftragen, die ihm nach diesem Bundesgesetz
zustehenden Befugnisse in seinem Namen auszu-
üben, sofern die bei der Preisbestimmung zu
berücksichtigenden Umstände in den einzelnen
Bundesländern verschieden sind oder dies sonst
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein-
fachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die
Landeshauptmänner haben bei der Ausübung
dieser Befugnisse an Stelle der im § 3 Abs. 5
lit. b genannten Körperschaften sinngemäß die
entsprechenden Körperschaften ihres örtlichen
Bereiches zu hören.

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffent-
lichen.

(3) Die Preisüberwachung obliegt den Bezirks-
verwaltungsbehörden. Sie können sich hiebei der
Organe der Bundesgendarmerie bedienen. Im
Amtsbereich einer Bundespolizeibehörde obliegt
die Preisüberwachung dieser."

9. Im § 5 Abs. 3 und 4 hat der Klammer-
ausdruck „(Kundmachung)" beziehungsweise
„(Kundmachungen)" jeweils zu entfallen.

10. § 5 a hat zu lauten:

„§ 5 a. Soweit es sich um die in den Kapiteln 1
bis,24 und 31 des Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958,
BGBl. Nr. 74) genannten Waren handelt, hat das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft die in § 2 Abs. 2 und 4, § 3 Abs. 1,
§ 3 a, § 3 b Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2 und § 5
Abs. 3 und 4 dieses Bundesgesetzes bezeichneten
Befugnisse des Bundesministeriums für Inneres
mit der Maßgabe auszuüben, daß das Bundes-
ministerium für Inneres jedenfalls als in seinem
Wirkungsbereiche vornehmlich berührtes Bun-
desministerium anzusehen ist; die Einberufung
der Preiskommission (§ 3 Abs. 5) und der Vor-
sitz in dieser obliegt in solchen Fällen dem Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft oder
einem von ihm bestellten Vertreter, wobei der
Preiskommission auch ein Vertreter des Bundes-
ministeriums für Inneres anzugehören hat."

11. Die Zitierung im § 6 Abs. 1 „(§ 2 Abs. 2)"
ist zu ersetzen durch „(§ 2 Abs. 3)".

12. Die Zitierung im § 6 Abs. 1 „§ 2 Abs. 3"
ist zu ersetzen durch „§ 2 Abs. 4".

13. § 7 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die Preise sind unter Angabe der handels-

üblichen Gütebezeichnung und Verkaufseinheit
oder der Art der Leistung ersichtlich zu machen.
Alle ersichtlich gemachten Preise müssen in jedem
Falle gut und deutlich lesbar sein."

14. § 7 Abs. 11 hat zu lauten:
„(11) Wenn volkswirtschaftliche Gründe dafür

sprechen, kann das Bundesministerium für Inne-
res im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Handel, Gewerbe und Industrie von
der Verpflichtung zur Ersichtlichmachung der
Preise im Einzelfalle durch Bescheid oder generell
durch Verordnung Ausnahmen anordnen oder
durch Verordnung nähere Vorschriften über die
Art der Ersichtlichmachung der Preise für ein-
zelne Branchen und innerhalb dieser erlassen. Die
Verordnungen sind im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" kundzumachen."

15. § 10 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Dieses Bundesgesetz tritt am 31. Dezem-

ber 1968 außer Kraft."

Artikel II
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tag

seiner Kundmachung in Kraft.
(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses

Bundesgesetzes richtet sich nach § 10 Abs. 3 des
Preisregelungsgesetzes 1957 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 77/1963.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 0 6 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem die Geltungsdauer des Lebens-
mittelbewirtschaftungsgesetzes 1952 neuer-

lich verlängert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif-
ten, wie sie im Lebensmittelbewirtschaftungs-
gesetz 1952, BGBl. Nr. 183, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 250/1956 und BGBl.
Nr. 78/1963 und des Artikels II des vorliegenden
Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Voll-
ziehung dieser Vorschriften sind für die Zeit vom
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis
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zum 31. Dezember 1968 auch in den Belangen
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Ver-
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas
anderes vorsieht.

Artikel II

§ 13 Abs. 1 des Lebensmittelbewirtschaftungs-
gesetzes 1952 hat zu lauten:

„(1) Die Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes
erlischt mit 31. Dezember 1968."

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, das
am 1. Jänner 1967 in Kraft tritt, sind hinsichtlich
des Artikels I die Bundesregierung und hinsicht-
lich des Artikels II das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft betraut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 0 7 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem die Geltungsdauer des Markt-
ordnungsgesetzes neuerlich verlängert wird

(9. Marktordnungsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif-
ten, wie sie im Marktordnungsgesetz, BGBl.
Nr. 276/1958, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 85/1960, BGBl. Nr. 156/1960, BGBl.
Nr. 168/1961, BGBl. Nr. 220/1962, BGBl. Nr.
81/1963, BGBl. Nr. 182/1963 und BGBl. Nr.
327/1965 und des Artikels II des vorliegenden
Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Voll-
ziehung dieser Vorschriften sind für die Zeit
vom Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes
bis zum 31. Dezember 1968 auch in den Belan-
gen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas
anderes vorsieht.

Artikel II

Im § 56 Abs. 1 des Marktordnungsgesetzes tre-
ten an die Stelle der Worte „31. Dezember 1966"
die Worte „31. Dezember 1968".

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes,
das am 1. Jänner 1967 in Kraft tritt, sind hin-

sichtlich des Artikels I die Bundesregierung und
hinsichtlich des Artikels II das Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft betraut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 0 8 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem die Geltungsdauer des Land-
wirtschaftsgesetzes neuerlich verlängert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif-
ten, wie sie im Landwirtschaftsgesetz, BGBl.
Nr. 155/1960, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 79/1963 und BGBl. Nr. 215/1964 und
des Artikels II des vorliegenden Bundesgesetzes
enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser
Vorschriften sind für die Zeit vom Wirk-
samkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bis zum
30. Juni 1969 auch in den Belangen Bundessache,
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz
in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht.

Artikel II
Im § 12 Abs. 1 des Landwirtschaftsgesetzes

treten an die Stelle der Worte „30. Juni 1967"
die Worte „30. Juni 1969".

Artikel III
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

sind hinsichtlich des Artikels I die Bundesregie-
rung und hinsichtlich des Artikels II das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft be-
traut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 0 9 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem die Geltungsdauer des Last-
verteilungsgesetzes 1952 neuerlich verlängert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif-
ten, wie sie im Lastverteilungsgesetz 1952, BGBl.
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Nr. 207, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 131/1954, BGBl. Nr. 108/1955, BGBl.
Nr. 279/1955, BGBl. Nr. 258/1956, BGBl.
Nr. 278/1957, BGBl. Nr. 280/1958, BGBl.
Nr. 285/1959, BGBl. Nr. 303/1960, BGBl.
Nr. 314/1961, BGBl. Nr. 121/1963, BGBl.
Nr. 328/1965 und des Artikels II dieses Bundes-
gesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung
dieser Vorschriften ist für die Zeit vom 1. Jänner
1967 bis 31. Dezember 1968 auch in den Belan-
gen Bundessache, hinsichtlich derer vom 1. Jänner
1956 an die bis dahin bestandenen verfassungs-
rechtlichen Grundlagen (Art. 10 Abs. 1 Z. 15 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929) nicht mehr gegeben sind.

Artikel II

§ 14 Abs. 2 des Lastverteilungsgesetzes 1952
hat zu lauten: „Dieses Bundesgesetz tritt mit
31. Dezember 1968 außer Kraft."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1966 in Kraft.

(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses
Bundesgesetzes richtet sich nach § 14 Abs. 1 des
Lastverteilungsgesetzes 1952 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 131/1954.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

3 1 0 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, womit die Geltungsdauer des Preis-

treibereigesetzes 1959 verlängert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

( V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g )

Die Erlassung und Aufhebung von Vor-
schriften, wie sie im Preistreibereigesetz 1959,
BGBl. Nr. 49, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 281/1959, BGBl. Nr. 301/1960, BGBl.
Nr. 311/1961, BGBl. Nr. 104/1962, BGBl. Nr. 122/
1963, BGBl. Nr 329/1965 und des Artikels II des
vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, so-
wie die Vollziehung dieser Vorschriften sind für
die Zeit vom Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes bis zum 31. Dezember 1968 auch in den
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bun-

des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
etwas anderes vorsieht.

Artikel II

Das Preistreibereigesetz 1959 wird geändert
wie folgt:

§ 15 hat zu lauten:
„Dieses Bundesgesetz tritt am 31. Dezember

1968 außer Kraft."

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind
das Bundesministerium für Justiz, das Bundes-
ministerium für Inneres und das Bundesmini-
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie je
nach ihrem Wirkungskreis betraut.

Jonas
Klaus Klecatsky
Hetzenauer Bock

3 1 1 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1966, mit dem das Rohstofflenkungsgesetz

1951 abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif-
ten, wie sie im Rohstofflenkungsgesetz 1951,
BGBl. Nr. 106, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 114/1952, BGBl. Nr. 145/1954,
BGBl. Nr. 278/1955, BGBl. Nr. 257/1956,
BGBl. Nr. 277/1957, BGBl. Nr. 279/1958,
BGBl. Nr. 283/1959, BGBl. Nr. 302/1960, BGBl.
Nr. 312/1961, BGBl. Nr. 181/1963, BGBl.
Nr. 331/1965 und des Artikels II des vorliegen-
den Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die
Vollziehung dieser Vorschriften ist für die Zeit
vom 1. Jänner 1967 bis 31. Dezember 1968 auch
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von
1929 etwas anderes vorsieht.

Artikel II

Das Rohstofflenkungsgesetz 1951, BGBl.
Nr. 106, in der Fassung der im Artikel I zitier-
ten Bundesgesetze, wird wie folgt abgeändert:

Im § 11 Abs. 1 wird das Datum „31. Dezem-
ber 1966" durch das Datum „31. Dezember
1968" ersetzt.
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Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1967
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie betraut.

Jonas
Klaus Bock

3 1 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
19. Dezember 1966 über den Befähigungs-
nachweis für das Gewerbe der Schädlings-
vertilgung mit anderen als hochgiftigen
Gasen gemäß § 15 Abs. 1 Z. 21 der Gewerbe-

ordnung

Auf Grund des § 23 Abs. 2 bis 4 der Gewerbe-
ordnung in der Fassung des Art. I der Ge-
werberechtsnovelle 1965, BGBl. Nr. 59, wird ver-
ordnet:

§ 1. Bewerber um eine Konzession für das Ge-
werbe der Vertilgung von Ratten und Mäusen,
schädlichen Insekten und dergleichen außer mit
Zyangasen oder anderen hochgiftigen Gasen und
mit Ausschluß der Schädlingsbekämpfung im
Pflanzenbau (§ 15 Abs. 1 Z. 21 der Gewerbe-
ordnung) haben den Nachweis der Befähigung
zu erbringen

a) durch Zeugnisse über die schulmäßige Aus-
bildung und die praktische Verwendung
im Gewerbe selbst oder in dem im §.15
Abs. 1 Z. 21 a der Gewerbeordnung ange-
führten Gewerbe (§ 2) oder

b) durch das Zeugnis über die erfolgreich ab-
gelegte Konzessionsprüfung (§§ 3 bis 8).

§ 2. (1) Der Nachweis der schulmäßigen Aus-
bildung gemäß § 1 lit. a ist zu erbringen durch

a) das Zeugnis über das abgeschlossene Stu-
dium der Studienrichtungen Chemie,
Zoologie oder Biologie an der philoso-
phischen Fakultät einer inländischen Uni-
versität oder

b) das Zeugnis über das abgeschlossene Stu-
dium der Studienrichtungen Technische
Chemie oder Feuerungs- und Gastechnik
an der Fakultät für Naturwissenschaften
einer inländischen Technischen Hochschule
oder der ehemaligen Abteilungen für Che-
mie oder für Feuerungs- und Gastechnik
einer inländischen Technischen Hochschule
oder

c) das Zeugnis über das abgeschlossene Stu-
dium der Studienrichtungen Landwirtschaft
oder Forstwirtschaft an der Hochschule für
Bodenkultur in Wien oder

d) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte
Reifeprüfung an einer öffentlichen oder
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
privaten Höheren Lehranstalt für Bio-
chemie und Schädlingsbekämpfung oder
einer solchen Höheren Lehranstalt für
technische Chemie.

(2) Die Dauer der praktischen Verwendung
im Sinne des § 1 lit. a beträgt bei einer schul-
mäßigen Ausbildung

nach Abs. 1 lit. a, b oder c ½ Jahr,
nach Abs. 1 lit. d 1 Jahr.

§ 3. (1) Die Konzessionsprüfung gemäß § 1
lit. b besteht aus einer theoretischen und einer
praktischen Prüfung.

(2) Die theoretische Prüfung umfaßt
a) den Nachweis der notwendigen Kenntnisse

auf den Gebieten der Chemie und Wirkung
der Giftstoffe, der Biologie der tierischen
und pflanzlichen Schädlinge, der Arbeits-
hygiene, der Unfallverhütung und über das
Verhalten bei Unglücksfällen, insbesondere
über Erste-Hilfe-Leistung unter besonderer
Berücksichtigung der Hilfeleistung bei Gas-
unfällen,

b) den Nachweis der zum selbständigen Be-
trieb des Gewerbes auf den Gebieten der
Rechtskunde, der Buch- und Rechnungs-
führung und der Betriebswirtschaftslehre
notwendigen Kenntnisse.

(3) Bei Prüfungswerbern, die nachweisen, daß
sie die Meisterprüfung oder die Konzessions-
prüfung für ein anderes Gewerbe erfolgreich ab-
gelegt haben oder einen von einer Körperschaft
des öffentlichen Rechtes veranstalteten Lehrgang
über die zum selbständigen Betrieb eines Gewer-
bes erforderlichen Kenntnisse auf den Gebieten
der kaufmännischen Betriebsführung und der
Rechtskunde in der Dauer von mindestens
120 Unterrichtsstunden oder eine öffentliche oder
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete
private Schule, an der die bezeichneten Kennt-
nisse mindestens im gleichen Ausmaß vermittelt
werden, erfolgreich besucht haben, entfällt die
Prüfung nach Abs. 2 lit. b.

(4) Die praktische Prüfung besteht
a) im Nachweis der Kenntnisse der einwand-

freien Durchführung einer Raumdurch-
gasung mit allen damit verbundenen Ar-
beiten von der Vergasung bis zur Lüftung
sowie der einwandfreien Bekämpfung von
in oder am Holz lebenden tierischen und
pflanzlichen Schädlingen einschließlich der
Kenntnisse und Fertigkeiten in der fach-
lich einwandfreien Anwendung der ver-
schiedenen Schädlingsbekämpfungsgeräte
(Vergasungs-, Vernebelungs- und Sprüh-
apparate) und der Atemschutzgeräte,
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b) im Nachweis der Kenntnisse der Zube-
reitung und Anwendung der Köder für die
Vertilgung von Ratten und Mäusen.

§ 4. (1) Die Konzessionsprüfung ist vor einer
Kommission abzulegen, die der Landeshaupt-
mann am Sitze des Amtes der Landesregierung
einzusetzen hat.

(2) Die Kommission besteht aus dem Vor-
sitzenden gemäß Abs. 4, einem Fachlehrer einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht
ausgestatteten privaten Höheren Lehranstalt für
Biochemie und Schädlingsbekämpfung oder einer
solchen Höheren Lehranstalt für technische
Chemie und einem Gewerbetreibenden, der die
Konzession nach § 15 Abs. 1 Z. 21 oder Z. 21 a
der Gewerbeordnung besitzt.

(3) Für die Abnahme der Prüfung nach § 3
Abs. 2 lit. b ist der Kommission ein weiteres
Mitglied beizuziehen, das die hiefür erforder-
lichen Kenntnisse besitzt.

(4) Der Vorsitzende der Kommission ist der
Leiter der für die Angelegenheiten des Sanitäts-
wesens zuständigen Abteilung des Amtes der
Landesregierung oder sein Vertreter im Amte.
Die übrigen Mitglieder der Kommission sind vom
Landeshauptmann auf die Dauer von drei Jahren
zu bestellen. Für jedes Mitglied ist mindestens ein
Ersatzmitglied zu bestellen. Vor Bestellung des
Mitgliedes und des Ersatzmitgliedes aus dem
Kreise der Gewerbetreibenden und des Mitgliedes
und des Ersatzmitgliedes für die Abnahme der
Prüfung nach § 3 Abs. 2 lit. b ist der Vorschlag
der zuständigen Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft einzuholen.

§ 5. Für die Angelobung des Vorsitzenden und
der übrigen Mitglieder der Prüfungskommission,
die Wahrnehmung von Ausschließungsgründen
und für den Vorgang bei der Prüfung gelten die
Bestimmungen der §§ 15 bis 17 und 19 bis 23
der Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau vom 18. Juli 1965,
BGBl. Nr. 231, über den Befähigungsnachweis
bei einigen konzessionierten Gewerben.

§ 6. (1) Der Landeshauptmann hat im Falle
des Einlangens von Ansuchen um Prüfungszu-
lassung in jedem Jahr mindestens einen Termin
für die Vornahme der Prüfung festzusetzen und
diesen Prüfungstermin spätestens zwei Monate
vor Beginn der Prüfung im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" oder auf andere geeignete Weise
kundzumachen.

(2) Das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung
ist schriftlich spätestens einen Monat vor dem
Prüfungstermin an den Landeshauptmann zu
stellen, der über die Zulassung entscheidet; dem
Ansuchen sind die Nachweise der im § 7 ange-
führten Voraussetzungen für die Prüfungszu-
lassung anzuschließen.

§ 7. (1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die
ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhält-
nisses und eine nachfolgende dreijährige prak-
tische Verwendung im Gewerbe selbst oder in
dem im § 15 Abs. 1 Z. 21 a der Gewerbeordnung
angeführten Gewerbe durch Zeugnisse nachge-
wiesen hat.

(2) Die ordnungsmäßige Beendigung des Lehr-
verhältnisses gemäß Abs. 1 ist durch das Lehr-
zeugnis (oder den Lehrbrief) und das Zeugnis
über die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-
prüfung (Lehrlingsprüfung) oder eine Bestäti-
gung der zuständigen Fachgruppe, daß eine solche
Prüfung zur Zeit der Beendigung des Lehrver-
hältnisses nicht vorgesehen war, nachzuweisen.

(3) Das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch
der Fachschule für Biochemie und Schädlingsbe-
kämpfung oder der Fachschule für technische
Chemie an einer öffentlichen oder mit dem
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten privaten tech-
nischen und gewerblichen Lehranstalt ersetzt den
Nachweis der ordnungsmäßigen Beendigung des
Lehrverhältnisses im Sinne des Abs. 1 und 2.

§ 8. Der Prüfungswerber hat einen Kosten-
beitrag von 400 S als Prüfungsgebühr zu ent-
richten. Prüfungswerber, bei denen die Prüfung
nach § 3 Abs. 2 lit. b entfällt, haben nur einen
Kostenbeitrag von 300 S zu entrichten. Auf die
Prüfungsgebühr haben die Mitglieder der
Prüfungskommission zu gleichen Teilen An-
spruch.

§ 9. Ob und inwieweit Zeugnisse inländischer
oder ausländischer Lehranstalten oder Lehrgänge
im Hinblick auf deren Unterrichtserfolg den im
§ 2 Abs. 1 und § 7 Abs. 3 angeführten Zeugnissen
gleichzuhalten sind, bestimmt im Einzelfall das
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Unterricht auf Antrag des Kon-
zessionswerbers.

§ 10. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner
1967 in Kraft. Ansuchen um die Verleihung der
Konzession oder um die Genehmigung als Stell-
vertreter (Geschäftsführer) oder Pächter, die vor
diesem Zeitpunkt eingebracht werden, sind nach
den bisherigen Vorschriften zu behandeln.

(2) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt
treten außer Kraft
1. der erste Absatz der Verordnung der Minister

des Innern und des Handels vom 29. April
1874, RGBl. Nr. 53, soweit darin bestimmt
wird, daß die Konzessionswerber sich mit den
nötigen Kenntnissen ausweisen müssen, und

2. Artikel I Z. 11 der Verordnung des Handels-
ministeriums im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und dem Minister für
Kultus und Unterricht vom 6. August 1907,
RGBl. Nr. 196.

Bock
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